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 Antwort  bi t te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail

 
 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz, das Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz und das 
Hochschulgesetz 2005 geändert werden; Begutachtungs- und 
Konsultationsverfahren 
 
 
Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zum gegenständlichen Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 
Die Schaffung eines neuen Berufsbildes ist dienst- und besoldungsrechtlich als 

problematisch anzusehen, da der Entwurf keine Aussagen darüber trifft, unter welche 

Besoldungsgruppe oder welches Entlohnungsschema die neu zu schaffende 

Berufsgruppe einzustufen wäre. 

 

In diesem Sinne erscheinen auch die Änderungen des § 8 des 

Schulorganisationsgesetzes bedenklich. Bei den neu aufzunehmenden lit. l und m 

handelt es sich genaugenommen nicht um Begriffsbestimmungen, sondern um die 

Festlegung von Ernennungserfordernissen bzw. Einreihungsvoraussetzungen, die 

systemkonform im Dienstrecht verankert werden sollten. Dies gebietet auch die 

europarechtlich erforderliche Anwendbarkeit des § 4a BDG 1979 (Anerkennung von 

Ausbildungsnachweisen). 

 

Daraus ergibt sich auch, dass aus Sicht der Planstellenbewirtschaftung die Schaffung 

des neuen Berufsbildes (Berufsgruppe) „Freizeitpädagogin/-e“ mangels der nicht 

vorliegenden Einbettung im Dienstrecht des Bundes sowie im Gehaltsgesetz 1956 

problematisch ist, weil eine rechtsverbindliche und rechtskonforme Abbildung der 
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„Freizeitpädagogen/-innen“ im Personalplan des Bundes aufgrund der fehlenden 

gesetzlichen Parameter nicht möglich ist. 

 
Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

10. Mai 2011 
Für die Bundesministerin: 

PLEYER 
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